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Konjunkturverträglichkeit der Berner Schulden- und Investitionsbremse 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Verfassungsrevision vorzulegen, die 
1. eine Konjunkturregel für die Schulden- und Investitionsbremse (KV, Art. 101a/b) einführt; 
2. neben dem Grundsatz in der Verfassung die Details mittels Gesetzgebung regelt. 
3. Für die Revision von Art. 101a/b (KV) sind verschiedene Varianten einer Konjunkturregel vorzu-

legen. 
4. Es sind die Vor- und Nachteile der Abschaffung von Art. 101a/b/c aufzuzeigen. 
Begründung: 
Gemäss BAKBASEL hat die Berner Schuldenbremse eine restriktive Form und ist «nicht konjunk-
turgerecht, da die Laufende Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen sein muss» (BAKBASEL, 2012. 
S. 11/12). Das Schuldenniveau des Kantons Bern ist gemäss ASP-Analyse unproblematisch; der 
Kanton Bern hat kein Schuldenproblem. Im interkantonalen Vergleich liegt Bern in etwa im Durch-
schnitt der 26 Kantone. 
In einem Staatswesen ist Verschuldung eine legitime Finanzierungsquelle öffentlicher Haushalte. 
Die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand werden durch den Konjunkturablauf unter-
schiedlich beeinflusst. Einnahmen (Steuern) sind eher prozyklisch, Ausgaben (Arbeitsmarkt, Sozia-
les) eher antizyklisch. Saldovorgaben können deshalb dazu führen, dass die Ausgaben in wirt-
schaftlich guten Zeiten mit den Einnahmen angehoben werden, in schlechten Zeiten aber gekürzt 
werden müssen. Damit würde der Staat über eine prozyklische Ausgabenpolitik die konjunkturellen 
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Schwankungen noch verstärken. Um dies zu verhindern, ist eine explizite Berücksichtigung der 
Konjunkturlage in einer Schuldenbremse zweckmässig, so wie dies z. B. beim Bund und anderen 
Kantonen der Fall ist. (BAKBASEL, 2012, S. 8) 
Während in den meisten Kantonen die Schuldenbremse in der Verfassung verankert und auf Ge-
setzesstufe ausformuliert wird, wird im Kanton Bern die Schuldenbremse ausschliesslich in der Ver-
fassung geregelt. Dabei wird die Bruttoschuldenquote, definiert als Bruttoschuld relativ zum kanto-
nalen Volkseinkommen, auf 12 Prozent begrenzt. Dies zwingt zum Ausgleich in der Laufenden 
Rechnung und durch eine Investitionsregel. Formal gibt es im Kanton Bern zwei Schuldenbremsen. 
Die erste betrifft die Laufende Rechnung, deren Voranschlag jedes Jahr ausgeglichen sein muss. 
Allfällige Fehlbeträge müssen in den folgenden Rechnungsjahren abgeschrieben werden. Ein Auf-
wandüberschuss im Voranschlag oder der Verzicht auf eine schnelle Amortisation ist mit drei Fünf-
teln der Stimmen der Mitglieder des Grossen Rates möglich. 
Zusätzlich gibt es eine separate Schuldenbremse für die Investitionen. Die Investitionsregel verlangt 
einen Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 Prozent, wenn die Bruttoschuldenquote mehr 
als 12 Prozent beträgt. Bei einer Überschreitung der Quote wird eine Nettoneuverschuldung, die 
aus der Investitionstätigkeit entsteht, verhindert bzw. Investitionen werden gedeckelt. Entstandene 
Finanzierungsfehlbeträge müssen in den folgenden Jahren kompensiert werden. Hinzu kommt noch 
eine «Steuererhöhungsbremse», die ein höheres Quorum für Steuererhöhungen verlangt (Art. 
101c). 
 
BAKBASEL: Analyse der Schuldenbremse. Sparpaket II des Kantons St. Gallen. Dauerhafte Stabilisierung des Staats-
haushalts, 2012 
http://www.sg.ch/news/1/2012/05/den_kantonalen_finanzhaushaltinsgleichgewichtbringen/_jcr_content/Par/downloadlist/D
ownloadListPar/download_8.ocFile/18_BAKBASEL_B5_Schuldenbremse.pdf 

 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der vorliegende Vorstoss verlangt vom Regierungsrat, eine Vorlage für eine Revision der Schul-
denbremsen für die Laufende Rechnung und für die Investitionsrechnung gemäss Art. 101a und 
101b der Kantonsverfassung vorzulegen (Ziffern 1 bis 3 der Motion). Daneben sollen die Vor- und 
Nachteile der Abschaffung von Art. 101a, Art. 101b und Art. 101c KV aufgezeigt werden. Der Regie-
rungsrat nimmt zu den Anliegen der Motion wie folgt Stellung: 
Unter dem Eindruck der hohen Defizite in den Neunziger Jahren des letzten Jahrtausends sowie 
der damit einhergegangenen massiven Schuldenzunahme wurde zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends nach neuen Wegen und finanzpolitischen Instrumenten gesucht, um in Zukunft ähnliche Ent-
wicklungen zu vermeiden. 
So beschloss im Jahr 2001 eine Mehrheit des Grossen Rates die Einführung einer Defizitbremse 
zur langfristigen Sicherung einer ausgeglichenen Rechnung. Gleichzeitig wurde beabsichtigt, eine 
bis 2009 befristete Steuererhöhungsbremse einzuführen, die den Ausgleich der Laufenden Rech-
nung über eine Erhöhung der Steueranlage erschweren sollte. 
Am 3. März 2002 stimmten die bernischen Stimmberechtigten mit 280 392 (79.0 %) zu 74 311 
(21.0 %) Stimmen der Einführung einer «Defizit- und Steuererhöhungsbremse» (Änderung der 
Staatsverfassung) zu. Die Bestimmungen wurden erstmals auf die Erarbeitung des Voranschlags 
2003 hin angewendet. 
Im Jahr 2007 beschloss der Grosse Rat gestützt auf zwei parlamentarische Initiativen an den zwei 
bestehenden Instrumenten Anpassungen vorzunehmen. Die Defizitbremse (neu: Schuldenbremse 
für die Laufende Rechnung) sollte mit leichten Änderungen weitergeführt und die Steuererhöhungs-
bremse als unbefristetes Instrument beibehalten werden. Darüber hinaus sollte neu eine «Schul-
denbremse für die Investitionsrechnung» den Kanton verpflichten, seine Nettoinvestitionen mittel-
fristig vollständig mit eigenen Mitteln zu finanzieren.  
In Bezug auf die mit der vorliegenden Motion geforderte «Konjunkturverträglichkeit» der Schulden-
bremse ist von Bedeutung, dass die grossrätliche Kommission zwei konzeptionell unterschiedliche 
Modelle ausarbeitete und zur Diskussion stellte: das Modell «Haushaltsausgleich» und das Modell 
«Schuldenquote». Beim Modell «Schuldenquote» wäre die bisherige Defizitbremse entfallen. Ziel-
grösse dieses Modells war nicht ein ausgeglichener Haushalt, sondern ein Ausgabenwachstum, 

http://www.sg.ch/news/1/2012/05/den_kantonalen_finanzhaushaltinsgleichgewichtbringen/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_8.ocFile/18_BAKBASEL_B5_Schuldenbremse.pdf
http://www.sg.ch/news/1/2012/05/den_kantonalen_finanzhaushaltinsgleichgewichtbringen/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_8.ocFile/18_BAKBASEL_B5_Schuldenbremse.pdf
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welches sich an der langfristigen Wachstumsrate der Einnahmen orientiert hätte1. Dieses gegen-
über dem Modell «Haushaltsausgleich» konjunkturgerechtere Modell setzte sich nicht durch.  
Am 24. Februar 2008 stimmte das bernische Stimmvolk den Verfassungsänderungen, bzw. der Ein-
führung einer «Schuldenbremse für die Investitionsrechnung» mit 162 404 (76,8 %) zu 49 038 
(23,3 %) Stimmen zu. Die Verfassungsänderungen gelangten anschliessend erstmals für den Vor-
anschlag 2009 und den Aufgaben- und Finanzplan 2010–2012 sowie im Geschäftsbericht 2009 zur 
Anwendung. 
Sechs (Schuldenbremse für die Investitionsrechnung), bzw. zwölf (Schuldenbremse für die Laufen-
de Rechnung und Steuererhöhungsbremse) Jahre nach der Inkraftsetzung von Art. 101a, Art. 101b 
und Art. 101c KV zeigt sich, dass – mit Ausnahme des Jahres 2012 – seit Einführung der Schul-
denbremsen in der Laufenden Rechnung immer Überschüsse erzielt wurden. Gleichzeitig konnten 
die Bruttoschulden seit 2003 bis Ende 2013 um 3,3 Mrd. Franken von 10,2 Mrd. Franken auf 6,9 
Mrd. Franken gesenkt werden. Auch die Steueranlage wurde seit Einführung der Steuererhöhungs-
bremse im Jahr 2003 bis heute nie erhöht. Ob die Überschüsse und der Schuldenabbau auf das 
Instrument der Schuldenbremsen zurückzuführen sind, bleibt allerdings offen. Der Kanton verzeich-
nete bereits seit 1998/99 positive Rechnungsabschlüsse, also vor der Einführung der Schulden-
bremsen. 
Es zeigt sich zudem, dass die mit den beiden Schuldenbremsen verbundenen Restriktionen (u. a. 
Kompensations- und Quorumsregelungen) gerade in Jahren mit anhaltend tiefem oder keinem Wirt-
schaftswachstum eine hohe finanzpolitische Hürde darstellen. Ausserdem beinhalten die berni-
schen Schuldenbremsen auch keine «Konjunkturregel», welche eine konjunkturgerechte Führung 
des Finanzhaushaltes ermöglichen würde, wie dies beispielsweise beim Bund oder in einzelnen 
Kantonen (u. a. AG, FR und TG) der Fall ist. 
Weiter stellt der Regierungsrat fest, dass für die Budgetierung eines Defizits in der Laufenden 
Rechnung selbst dann eine Dreifünftel-Mehrheit im Grossen Rat notwendig wäre, wenn der Finanz-
haushalt ein Eigenkapital ausweisen würde. Demgegenüber kann ein Aufwandüberschuss im Ge-
schäftsbericht mit allfällig vorhandenem Eigenkapital verrechnet werden. 
Nach Meinung des Regierungsrates zeigen diese Beispiele, dass bei den beiden Schuldenbremsen 
durchaus noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen ohne dabei deren grundsätzlichen Zielsetzun-
gen in Frage zu stellen. 
Angesichts des bestehenden Optimierungspotentials sowie mit Blick auf die seit der Inkraftsetzung 
der Schuldenbremsen gesammelten Praxiserfahrungen beabsichtigt der Regierungsrat, mit der Fi-
nanzkommission in einen Dialog zu treten, um dabei die Vor- und Nachteile der heutigen Ausgestal-
tung der bernischen Schuldenbremsen im Detail zu erörtern. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass 
allfällige Optimierungen der beiden Schuldenbremsen oder der Steuererhöhungsbremse nur nach 
einer sorgfältigen Auslegeordnung und im Rahmen eines breit abgestützten politischen Prozesses 
erfolgen können. Der Regierungsrat beantragt demzufolge dem Grossen Rat, den vorliegenden 
Vorstoss als Postulat anzunehmen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
 
Präsidentin. Nous passons à l’affaire 90. Motion des Verts «Frein à l’endettement: adapté à la 
conjoncture?» Les Verts sont prêts à transformer cette motion en postulat. Est-ce que quelqu’un 
conteste ce postulat? – Oui, ce postulat est contesté. La parole est à Mme Imboden. Nous discu-
tons d’un postulat: débat libre. Vous ne vous êtes pas annoncée, Mme Imboden. C’est à vous. 
 
Natalie Imboden, Bern (Grüne). Worum geht es bei diesem Vorstoss, der, wie gesagt, in ein Pos-
tulat gewandelt wurde? Worum geht es und worum nicht? Vielleicht vorweg: Es geht nicht darum, 
die bisher im Kanton Bern existierende Schulden- und Investitionsbremse abzuschaffen. Der Vor-
stoss will, dass die geltende Regelung überprüft und konjunkturverträglicher gemacht wird. Damit 
soll eine Optimierung des bisherigen Systems möglich sein. Es gibt drei Gründe, warum Ihnen die-
ser Vorstoss unterbreitet wird: Erstens. Sie haben alle den BAK-Bericht gelesen. Die gleichen Auto-
ren – BAK Basel, ein renommiertes Institut – haben in diesem Zusammenhang, aber auch in ande-
rem Zusammenhang verschiedene Schuldenbremsen in diesem Land miteinander verglichen. Sie 

                                                
1
 Laufende Ausgaben und Investitionen zusammen dürfen höchstens um die Teuerung wachsen, wenn eine bestimmte Schuldenquote 

(Bruttoschuld im Verhältnis zum Volkseinkommen) überschritten wird (vgl. Vortrag der Kommission Schuldenbremse vom 27. November 
2006). 



 

Junisession 2014 2013.1500 4 

CONVERT_24d34ed6bf6f4d128c580a6f6aef1c57 26.06.2014 

kommen dabei zum Schluss, dass unsere kantonale Schulden- und Investitionsbremse eine der 
restriktivsten, wenn nicht sogar die restriktivste in der Schweiz ist. Sie sagen – ich zitiere: «Sie ist 
nicht konjunkturgerecht.» Warum ist sie nicht konjunkturgerecht? In Phasen schlechten oder nicht 
vorhandenen Wirtschaftswachstums, wie sie ab und zu in unserer Wirtschaft und in der Weltwirt-
schaft, die wir nicht direkt beeinflussen können, vorkommen, ist das Korsett, welches wir uns gege-
ben haben, sehr einengend. Sie kennen es: Die Quorumsregel und die Kompensationsregel, die in 
Artikel 101 der Verfassung, Absatz 101a, 101b und 101c, festgehalten sind, sind sehr restriktiv. 
Darum ist es sicher richtig, uns zu überlegen, ob wir diese nicht anpassen wollen: nicht abschaffen, 
aber konjunkturgerechter machen und zu einem gewissen Grad flexibilisieren. Den zweiten Punkt 
haben wir heute auch schon diskutiert, und zwar im Zusammenhang mit dem Jahresbericht. Es 
wurde mehrmals aus der Verfassung zitiert, und Kolleginnen und Kollegen, die meisten ähnlichen 
Schuldenbremsen werden auf einer anderen Stufe geregelt. Es wird zwar ein Grundsatz in die Ver-
fassung geschrieben, aber man passt die Schulden- und Investitionsbremse auf Gesetzesstufe an. 
Damit kann man sich stärker der Präzisierung dieses doch relativ technischen Finanzinstruments 
widmen. Ich finde es nicht gut, wenn wir hier mehrere Artikel in die Verfassung schreiben müssen, 
um einen Sachverhalt zu regeln, bei dem nur der Grundsatz in die Verfassung gehören würde und 
der Rest in ein Gesetz. Zum dritten Punkt: Diese Schuldenbremse ist ein Kind der 90er-Jahre: Da-
mals hatte der Kanton bekanntlich grosse Schulden. Sie wurden reduziert, und ich denke, es ist an 
der Zeit, hier mehr in die Zukunft zu schauen. Die Regierung sagt, sie wolle den Dialog aufnehmen. 
Darum sind wir auch bereit, die Motion in ein Postulat zu wandeln. Es ist sicher im Interesse von 
uns allen, dieses Dialogangebot anzunehmen. Wir haben am Anfang der Legislatur von verschie-
denen Seiten gehört, dass es wichtig sei, nicht nur in den Kategorien «links gegen rechts» oder 
«Regierung gegen Parlament» zu denken, sondern den Dialog zu suchen. Der Regierungsrat 
schreibt in der Antwort zum Vorstoss, dass er bereit ist, mit der Finanzkommission als zuständiges 
Organ die Vor- und Nachteile einer Anpassung anzuschauen. Dafür möchte ich ihm danken. Das 
heisst noch nicht, dass man etwas umsetzt. Aber man schaut allfällige Optimierungen, auch Fragen 
gesetzestechnischer Art, im Rahmen einer sorgfältigen Auslegeordnung genauer an. Wir möchten 
Ihnen beliebt machen, hier mit einem Postulat in dem Sinne, wie es die Regierung entgegenneh-
men will, auf den Dialog einzutreten und diesen Dialog zu führen. Was der Kanton Bern dabei ge-
winnen wird, ist, dass er zwar weiterhin eine Schuldenbremse hat, jedoch Anpassungen vornehmen 
kann, die es uns in Zukunft ermöglichen, ein bisschen flexibler zu reagieren und uns ein bisschen 
weniger Restriktionen aufzuerlegen. Trotzdem werden wir die Schuldenbremse als solche stehen 
lassen, ich denke, die Mehrheiten im Grossen Rat in dieser Sache sind klar. Aber wir würden eine 
gewisse Flexibilität erhalten. Deshalb hoffe ich auf eine Unterstützung des Postulats, um eine Prü-
fung und einen Dialog zu ermöglichen. 
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Was diese Motion will, ist nicht eine Optimierung, sondern eine Verwäs-
serung der Schuldenbremse, und dazu möchten wir nicht Hand bieten. Das Volk hat mit einer ganz 
deutlichen Mehrheit von 76 Prozent im Jahr 2008 diese Schuldenbremse beschlossen. Dies ist 
noch nicht so lange her. Vorgängig gab es natürlich auch eine Grossratskommission, die sich inten-
siv mit dieser Schuldenbremse auseinandergesetzt hat. Es gab zwei parlamentarische Initiativen, 
die dazu die Initialzündung gaben, und die parlamentarische Kommission hat bei Professor Leu von 
der Universität Bern ein Gutachten eingeholt. Man hat sich also sehr intensiv mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt, und nicht zuletzt auch mit der Frage der Konjunkturgerechtigkeit dieser Schul-
denbremse. Wir haben damals festgestellt, dass der Kanton Bern, der sehr verwaltungslastig ist, für 
Konjunkturschwankungen wenig anfällig ist. Das kann man heute auch immer wieder feststellen 
Deshalb ist es auch nicht gerechtfertigt, auf solche Schwankungen besonders einzugehen. Man hat 
trotzdem eine Art Abfederung eingebaut, nämliche diese Dreifünftelmehrheit, mit der man Kompen-
sationen beschliessen oder ablehnen kann. In diesem Sinne hat man eine gewisse Möglichkeit, die 
Schuldenbremse anzupassen. Aber wie gesagt: Eigentlich ist es im Kanton Bern nicht nötig, sich an 
die Konjunktur anzupassen. Es ist eigentlich lustig, wir haben zurzeit, wenn ich das so sagen darf, 
schon etwas marode Staatsfinanzen, aber nicht etwa eine schlechte Konjunktur. Das heisst, der 
Kanton Bern bringt es sogar fertig, in konjunkturell guten Zeiten schlecht zu wirtschaften. (Heiter-
keit) Ergo muss ich sagen, dass diese Übung hier eigentlich nichts bringt. Stehen wir zu dieser 
Schuldenbremse und versuchen wir, unsere Finanzen nach diesen Vorgaben auszurichten und 
nicht wieder das Regelwerk zu verwässern. 
 
Hans Kipfer, Thun (EVP). Die vorliegende Motion ist aus der Sicht der EVP ein Frontalangriff auf 
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die Schuldenbremse. Die Motionäre sprechen sogar von der Abschaffung der Schuldenbremse, die 
sich gerade in der aktuellen Situation als wirksamer Schutzmechanismus gegen die Überschuldung 
erweist. Die EVP sagt: «Finger weg von dieser Schuldenbremse.» Wir wollen keine neuen Schul-
den. Unsere beiden Schuldenbremsen sind taugliche Mittel dagegen. Es gibt für uns zwei Gründe, 
weshalb wir das so deutlich sagen. Der erste Grund liegt bei der Schuldenbremse für die laufende 
Rechnung. Sie müssen sich das einmal bewusst vor Augen führen: Eine Konjunkturregel für die 
Schuldenbremse in der laufenden Rechnung, das ist doch ein Paradoxon in Reinkultur. Wir wollen 
keine Schulden machen, aber wenn wir wegen der Konjunktur das Geld nicht haben, dann dürfen 
wir Schulden machen. Da leuchten bei mir verschiedene Fragezeichen auf. Bei der laufenden 
Rechnung, also der Konsumrechnung, gibt es nur eines, und dies gilt für jeden Privathaushalt, je-
den Vereinshaushalt und auch für den Staatshaushalt: Wir dürfen nicht mehr ausgeben, als wir ein-
nehmen. Punkt. Der zweite Grund für uns liegt bei der Schuldenbremse für die Investitionsrech-
nung. Dort brauchen wir keine Konjunkturregeln, weil wir sie schon haben. Der Vorredner hat es 
auch schon ausgeführt. Ich habe drei solche Konjunkturregeln gefunden. Die erste betrifft die Pla-
nung. Die Verfassung verpflichtet uns, mittelfristig einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent 
anzustreben. Wenn wir in einem Jahr konjunkturbedingt mehr planen und unter die 100 Prozent 
fallen, so haben wir dies im folgenden Finanzplan entsprechend auszugleichen. Die zweite Konjunk-
turregel besagt Folgendes: Wenn im Geschäftsbericht ein Finanzierungsfehlbetrag bei den Investiti-
onen entsteht, so kann dieser innerhalb von maximal acht Jahren kompensiert werden. Dies ent-
spricht bestimmt einem Konjunkturzyklus. Als dritte Konjunkturregel können wir mit einer Dreifünf-
telmehrheit beschliessen, auf eine Kompensation des Finanzierungsfehlbetrags gänzlich zu verzich-
ten – wohlgemerkt bei den Investitionen, nicht bei den Konsumausgaben. Fazit: Die EVP stellt fest, 
dass dort, wo es nötig ist, bereits Konjunkturregeln vorhanden sind. Es braucht keinen Bericht zu 
den Vor- und Nachteilen einer Abschaffung der Schuldenbremse. Es braucht vielmehr eine gewisse 
Strenge und Härte uns selbst gegenüber, damit wir diesen Schutz vor Überschuldung auch wirklich 
anwenden. Darum sagt die EVP Nein zur Motion und auch zum Postulat und wiederholt: «Hände 
weg von der Schuldenbremse.» 
 
Erich Feller, Münsingen (BDP). Gemäss Motion beziehungsweise jetzt Postulat ist die Berner 
Schuldenbremse restriktiv und nicht konjunkturgerecht. Das Schuldenniveau im Kanton Bern sei 
gemäss ASP-Analyse unproblematisch. Der Kanton Bern habe kein Schuldenproblem, da er im 
interkantonalen Bereich im Durchschnitt der Kantone liege. Bei diesen Punkten kann man geteilter 
Meinung sein. Bei den meisten Kantonen ist die Schuldenbremse in der Verfassung verankert und 
im Gesetz ausformuliert. Im Kanton Bern ist jedoch die Schuldenbremse ausschliesslich in der Ver-
fassung geregelt. Formal kennen wir zwei Schuldenbremsen. Die eine betrifft den jährlichen Voran-
schlag, der ausgeglichen sein muss, und die andere betrifft die Investitionen. Die Defizitbremse 
wurde im Jahr 2001 durch den Grossen Rat mit Blick auf eine langfristige Sanierung der Schulden 
und eine ausgeglichene Rechnung beschlossen. Im März 2002 stimmte die bernische Stimmbevöl-
kerung der Einführung dieser Defizit- und Steuererhöhungsbremse zu. Im Jahr 2007 nahm der 
Grosse Rat, gestützt auf zwei parlamentarische Initiativen, an zwei Instrumenten Anpassungen vor. 
Es wurden zwei konzeptionell unterschiedliche Modelle ausgearbeitet: das Modell Haushaltgleich-
gewicht und das Modell Schuldenquote. Im Februar 2008 – dies ist noch nicht so lange her – hat die 
Stimmbevölkerung einer Verfassungsänderung mit dem Titel «Einführung einer Schuldenbremse für 
die Investitionsrechnung» zugestimmt. Mit Ausnahme des Jahres 2012 waren seit der Einführung 
der Schuldenbremse immer Ertragsüberschüsse zu verzeichnen. Das ist erfreulich. Zudem konnten 
die Bruttoschulden massiv gesenkt werden. Auch die Steueranlage musste bis heute nicht erhöht 
werden. Wichtig wäre vor der Beschlussfassung, die verschiedenen Bremsen in Detail zu erörtern. 
Den Grundsatz der Schuldenbremse findet die BDP gut, weshalb er beibehalten werden soll. Weiter 
ist zu erwähnen, dass die Schuldenbremse in den Jahren der Ertragsüberschüsse eingeführt wurde. 
Somit ist heute sicher der falsche Zeitpunkt für eine Abschaffung. Es ist zum heutigen Zeitpunkt auf 
die Prüfung einer Verfassungsänderung zu verzichten. Die BDP-Fraktion wird somit auch ein Postu-
lat ablehnen. 
 
Thomas Rufener, Langenthal (SVP). Ich gebe hier wahrscheinlich nur ein kleines Geheimnis 
preis, wenn ich sage, dass die SVP-Fraktion auch das Postulat einstimmig ablehnt. Ich möchte nicht 
alles wiederholen, was gesagt wurde, aber noch auf drei Punkte eintreten. Der Kanton Bern habe 
kein Schuldenproblem, wurde gesagt. Es ist etwas mutig, das zu sagen. Vor etwas mehr als einem 
Monat wurde das Pensionskassen-Sanierungspaket vors Volk gebracht. Immerhin hat man dort 
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eine Schuldanerkennung vorgenommen, die die Verschuldung des Kantons Bern wieder massiv 
erhöhen wird. Ein zweiter Punkt: Der Kanton Bern hat die Schuldenbremse in der Verfassung imp-
lementiert. Man kann selbstverständlich darüber diskutieren, ob dies gesetzestechnisch gesehen 
der richtige Ort ist, aber man hat es eben so gemacht. Eine überzeugende Mehrheit der Bevölke-
rung stimmte dem zu. Gegen 80 Prozent der Stimmenden nahmen seinerzeit diese Verfassungsar-
tikel an. Da brauchte es sehr gute Gründe, wenn man daran rütteln wollte. Zum dritten Punkt: Aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich konjunkturbezogen zu 
agieren. Wir haben es von Seiten der EVP gehört: Wir haben gewisse Möglichkeiten, uns langfristig 
der Konjunktur anzupassen. Aber meistens kommt der Staat zu spät, wenn er auf die Konjunktur 
reagieren will. In diesem Sinne sehen wir eigentlich nur einen Grund für diesen Vorstoss, nämlich, 
dass man die Schuldenbremse aufweichen will. Darum lehnen wir das Postulat einstimmig ab. 
 
Blaise Kropf, Bern (Grüne). Um es gleich vorwegzunehmen: Es ist klar, die grüne Fraktion wird 
diesem Postulat zustimmen. Als Erstes möchte ich alle dazu auffordern, die vier Punkte dieser Mo-
tion beziehungsweise dieses Postulats nochmals genau durchzulesen. Ich denke, die Lektüre die-
ser vier Punkte wird aufzeigen, dass die Reichweite dieses Vorstosses weit weniger gross ist, als es 
die allermeisten Redner hier unterstellt haben. Es geht bei diesem Vorstoss darum, dass man diese 
Schuldenbremse, die in zwei Schritten eingeführt wurde, mal genau evaluiert. Meiner Meinung nach 
besteht zu dieser Evaluation ein dringender Anlass. Der BAK-Bericht, den Nathalie Imboden hier 
zitiert hat, gehört zu den wesentlichen Gründen dafür. Er zeigt auf, dass man mit der bernischen 
Variante der Schuldenbremse eine Lösung gewählt hat, die auch im schweizweiten Vergleich be-
sonders weit geht. Wir haben bereits früher solche Hinweise erhalten, und wir haben zur Kenntnis 
genommen, dass der Bund, der ja ein ähnliches Instrument auch kennt, eine konjunkturverträgliche-
re Art und Weise der Umsetzung gewählt hat. In den letzten Jahren waren wir im Kanton Bern im-
mer wieder in einer Situation, in der es gut gewesen wäre, eine Lösung zu haben, die etwas mehr 
Flexibilität geboten hätte. Dabei geht es in keiner Art und Weise um eine Verwässerung. Es ist zwar 
richtig, Adrian Haas, dass es im Jahr 2006 und in den folgenden Jahren intensive Diskussionen 
gegeben hat und Kommissionssitzungen stattgefunden haben, an denen man Experten anhörte. 
Aber ich denke, es gehört in allen Politikbereichen zum «state of the art» dass man in der Lage sein 
sollte, fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre später eine Evaluation vorzunehmen und zu prüfen, ob 
sich das Instrument wirklich bewährt hat oder ob es Bereiche gibt, in denen man gewisse Verbesse-
rungen vornehmen könnte. In diesem Sinne bedauern wir es, dass die Bereitschaft, hier in diesem 
Rat eine solche Diskussion zu führen, offensichtlich nicht übermässig gross ist. Was ich ganz be-
sonders bedaure, ist, dass dieser Vorstoss jetzt zum Anlass genommen wird, um ein weiteres Mal 
das finanzpolitische Bern-Bashing zu betreiben, welches diesem Kanton bereits genug geschadet 
hat. Adrian Haas, du hast hier gesagt, der Kanton Bern sei auch in konjunkturell guten Zeiten in der 
Lage, schlecht zu wirtschaften. Da muss ich sagen: Kolleginnen und Kollegen, genau diese ewigen 
Unterstellungen stören mich. (Zwischenruf von Adrian Haas) Nein, Adrian Haas, so ist es nicht. 
Wenn du einen gesamtschweizerischen Vergleich machst über die letzten Jahre, dann wirst du zur 
Kenntnis nehmen müssen, dass der Kanton Bern – Adrian Haas, lass mich bitte ausreden, jetzt bin 
ich hier, ich habe dich auch ausreden lassen – dass der Kanton Bern systematisch besser abge-
schlossen hat als andere Kantone. Für die Standortattraktivität dieses Kantons wäre es gut, wenn 
man die finanzpolitischen Leistungen auch einmal ins richtige Licht rücken könnte und nicht immer 
so tun würde, als wären wir noch in der Situation der späten 1990er-Jahre. Seit damals haben wir 
unsere Schuldenlast doch ganz deutlich reduzieren können. Es würde diesem Kanton gut anstehen, 
wenn man auch einmal dazu stehen könnte. 
 
Roland Näf, Muri (SP). Ich versuche jetzt, Sie nicht mit Argumenten zu langweilen, die bereits ge-
nannt wurden. Es wurde schon sehr viel gesagt, ich versuche, nur noch zu ergänzen. Es geht hier 
um ein Gesprächsangebot der Regierung, nicht um mehr. Was mich auch sehr spannend dünkt, ist 
der Verweis auf die BAK Basel. Wir haben hier drin den ASP-Bericht sehr ernst genommen, wir sind 
darauf eingegangen und haben die Massnahmen nachher auch umgesetzt oder sind noch an der 
Umsetzung. Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt, wenn es um die Schuldenbremse geht oder um 
die Form der Schuldenbremse, wie wir sie im Kanton Bern haben, der BAK-Basel-Bericht plötzlich 
nicht ernst genommen werden soll. Es ist klar, nach den 90er-Jahren gab es eine Überreaktion. 
Nachdem die – wohlgemerkt – bürgerliche Regierungsmehrheit während Jahren Schulden ange-
häuft hatte, gab es diese Reaktion, und zwar auch in der Bevölkerung. Es gab dann die Abstim-
mung über die Schuldenbremse im Jahr 2008. Es ist ganz klar, man hatte dort wirklich ein Problem, 
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und entsprechend heftig fiel die Reaktion aus. Der wichtigste Punkt in der Diskussion hier, so wie 
ich es wahrgenommen habe, ist die Frage der Konjunkturverträglichkeit. Adrian Haas hat hier vorn 
behauptet, es brauche gar keine Anpassung an die Konjunktur. Andererseits habe ich von Herrn 
Kipfer von der EVP gehört, es habe bereits Massnahmen gegeben im Kanton Bern, um auf die Kon-
junktur einzugehen. Ich möchte anhand zweier Beispiele zeigen, dass dies eben nicht der Fall ist. 
Ich möchte an einen Entscheid erinnern, den wir letzte Woche hier gefällt haben. Wir haben nämlich 
beschlossen, dass wir den Campus Fachhochschule Biel bauen wollen. Das ist ein sehr teures Ge-
schäft. Wenn ich von Hans Kipfer höre, ein Spielraum von acht Jahren sei bereits vorgesehen, 
muss ich sagen, dass ich mir trotzdem vorstellen kann, dass plötzlich solche immens wichtigen Pro-
jekte wie der Campus Biel wegen der Schuldenbremse infrage gestellt werden könnten, falls wir in 
den nächsten Jahren finanzielle Probleme bekommen sollten. Das können wir durchrechnen, es ist 
so. Genauso müssen wir uns des Folgenden bewusst werden: Würde es in dieser Situation knapp 
und wir würden diese Fachhochschule trotzdem bauen, könnte es sein, dass plötzlich bei vielen 
kleineren Investitionsprojekten, die den ländlichen Raum betreffen, grösste Probleme auftreten, falls 
die Konjunktur ungünstig ist. Etwas Zweites ist auch noch spannend: Wir haben hier im Rat in den 
letzten Jahren selber beschlossen, einen Spitalfonds beziehungsweise einen Investitionsspitzen-
fonds einzurichten. Dies war im Prinzip eine Folge der Schuldenbremse. Man hat gemerkt, dass 
man Probleme bekommt bei den Investitionen, und hat versucht, sich mit den beiden Fonds über 
die relativ schwierige, sehr enge Schuldenbremse hinwegzuhelfen. Sie wurden inzwischen aber 
wieder abgeschafft. Umso wichtiger wäre es jetzt, dieses Postulat zu prüfen, welches Frau Imboden 
Ihnen soeben vorgestellt hat. Wie gesagt, es gibt ein Gesprächsangebot der Regierung. Die 
SP/JUSO/PSA-Fraktion bittet Sie, auf dieses Gesprächsangebot einzugehen. 
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Die EDU wird weder helfen, diese Bremse zu demontieren, 
noch, sie zu lösen. Erst sechs Jahre nach der Einführung dieser Schuldenbremse in einer Situation 
mit tiefen Zinsen, tiefer Arbeitslosigkeit und gut laufender Konjunktur hier die Konjunkturverträglich-
keit zu überprüfen, ist, wie wir schon gehört haben, unnötig. Diesen Prüfungsauftrag an die Regie-
rung können wir uns gut sparen. Es ist halt schon so: Diese Schuldenbremse ist für die Regierung 
und auch für den Grossen Rat etwas unbequem. Aber genau deshalb wurde sie auch eingeführt. 
Wir werden deshalb auch ein Postulat ablehnen.  
 
Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Es wurde schon viel gesagt, ich kann mich deshalb 
recht kurz fassen. Auch für die glp-Fraktion ist diese Motion so etwas wie ein Wolf im Schafspelz. 
Es ist richtig, dass das BAK Basel in ihrem Bericht geschrieben hat, dass wir eine eher strenge 
Schuldenbremse haben. Dies ist schwarz auf weiss nachzulesen. Doch ich glaube, es ist falsch, sie 
im jetzigen Moment wieder in Frage zu stellen. Wir haben, wie Hans Kipfer von der EVP gesagt hat, 
eine gewisse Flexibilität. Wir können ein Defizit auf vier Jahre verteilen, und das haben wir auch 
schon in Anspruch genommen. Auch bei der Investitionsschuldenbremse gibt es eine gewisse Fle-
xibilität. Für die glp-Fraktion ist dies Flexibilität genug. Ich gebe Roland Näf Recht, dass wir als Ge-
gengewicht den Investitionsspitzenfonds haben – noch –, aber wir haben gesagt, dass wir ihn nicht 
mehr wollen. So ist es jetzt halt. Jetzt müssen wir eben bei der Umsetzung von Grossprojekten 
noch mehr vorausschauen und noch mehr planen, damit wir nicht auf zu grossem Fuss leben. Ich 
glaube, das lohnt sich, und das Stichwort ist richtig: Wir müssen noch weiter vorausschauen. Die 
Schuldenbremse weist uns den Weg und bindet uns zurück, wenn wir auf zu grossem Fuss leben. 
Die glp-Fraktion wird zum jetzigen Zeitpunkt auch das Postulat ablehnen.  
 
Präsidentin. Pas d’intervenant à titre personnel, nous passons la parole à Mme la directrice des 
finances.  
 
Beatrice Simon-Jungi, Finanzdirektorin. Die beiden Schuldenbremsen sind zwei finanzpolitische 
Instrumente, welche vom bernischen Volk, wie bereits erwähnt, mit einem sehr deutlichen Mehr 
genehmigt wurden. Mit der vorliegenden Motion, oder inzwischen mit dem vorliegenden Postulat, 
soll man eine Revision dieser Schuldenbremsen ins Auge fassen. Vor allem soll man auch über ihre 
Konjunkturverträglichkeit diskutieren. In der Vorstossantwort konnten Sie nachlesen, dass der Re-
gierungsrat bereits im Jahr 2007 zusammen mit dem Grossen Rat beim Thema «Einführung der 
Schuldenbremse für die Investitionsrechnung» über ein Modell diskutiert hat, welches die konjunktu-
relle Entwicklung berücksichtigt hätte. Damals hat der Grosse Rat dies sehr deutlich abgelehnt. In 
der Zwischenzeit sind sieben Jahre vergangen, und die Zeiten haben sich geändert. (Die 
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Präsidentin läutet die Glocke.) Durch den negativen Rechnungsabschluss im Jahr 2012 gelangten 
die beiden Schuldenbremsen erstmals richtig zur Anwendung. Persönlich bin ich der Meinung, dass 
man trotz der Schwierigkeiten, die man teilweise hatte, nicht alles in Frage stellen soll. Dies will das 
Postulat auch nicht. Aber ich finde, man könne nach sieben Jahren durchaus festhalten, dass es bei 
der Schuldenbremse den einen oder anderen Stolperstein gibt. Da könnte man durchaus darüber 
nachdenken und sich darüber unterhalten, ob ein Optimierungspotenzial besteht. Nochmals: Der 
Regierungsrat stellt die Schuldenbremse nicht in Frage. Er möchte jedoch mit der FIKO in einen 
Dialog treten, um über die Vor- und Nachteile der Schuldenbremse zu diskutieren und wenn mög-
lich dem Grossen Rat – und letztendlich auch dem Volk – Optimierungsmöglichkeiten vorzuschla-
gen. Ich habe jetzt aufmerksam zugehört und kann natürlich abschätzen, dass auch ein Postulat 
keine Chance hat. Ich finde es jedoch schade, wenn man diese Diskussion nicht wenigstens führen 
kann, denn dadurch hat man ja noch nichts verändert. Aber ein gewisses Potenzial für Veränderun-
gen wäre da. Ich möchte jene, die vielleicht noch zweifeln, bitten, dem Postulat zuzustimmen. 
 
Präsidentin. Nous votons sur le postulat «Frein à l’endettement: adapté à la conjoncture?» Ceux 
qui acceptent ce postulat votent oui, ceux qui le refusent votent non. 
 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung als Postulat 
Ja 47 

Nein 92 

Enthalten   2 

 

 
Präsidentin. Vous avez refusé ce postulat.  
 


